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Verordnung
der Bundesregierung

Fünfundachtzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

A. Problem und Ziel

– Anpassung der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) an die Verpflichtung
zur elektronischen Beantragung der Ausfuhrabfertigung;

– Anpassung an den elektronischen Abruf von Ausfuhrgenehmigungsdaten
und die Möglichkeit der Onlineabschreibung von Ausfuhrgenehmigungen
ab dem 1. November 2009;

– Anpassung an die Aufhebung des Waffenembargos gegen Ruanda durch
Resolution 1823 (2008) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom
10. Juli 2008;

– Anpassung an die Resolutionen 1846 (2008) und 1851 (2008) des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen und den Gemeinsamen Standpunkt 2009/
138/GASP des Rates vom 16. Februar 2009 über restriktive Maßnahmen
gegen Somalia und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2002/
960/GASP (ABl. L 46 vom 17. 2. 2009, S. 73) mit weiterer Ausnahme vom
Waffenembargo gegen Somalia; Waffenlieferungen an Staaten und regionale
Organisationen, die seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüber-
fälle auf See bekämpfen, können genehmigt werden;

– Anpassung an die neue gemeinsame Organisation der EU-Agrarmärkte;

– Aktualisierung von Verweisen auf EG-Recht.

B. Lösung

Änderung der AWV.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Durch die Anpassung der AWV an die Verpflichtung zur Abgabe elektronischer
Ausfuhranmeldungen, den Abruf von Ausfuhrgenehmigungsdaten und die
Onlineabschreibung von Ausfuhrgenehmigungen fallen einmalige Installa-
tionskosten beim Bundesministerium der Finanzen an. Diese können in ihrer
Höhe nicht beziffert werden, da sie in die Gesamtkonzeption „IT-Verfahren
ATLAS“ eingeflossen und Bestandteil des Vertrages über die Einführung dieses
IT-Verfahrens sind. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Die Kosten für die
Installation werden durch die Einsparungen aufgrund der automatisierten
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Bearbeitung der Ausfuhranmeldung sowie der Erfassung und Verarbeitung der
Ausfuhrgenehmigungsdaten rasch ausgeglichen. Die Aufhebung des Waffen-
embargos gegen Ruanda ist für die öffentlichen Haushalte kostenneutral bzw.
führt zu einer gewissen Entlastung von administrativen Kosten. Durch die Ein-
führung einer weiteren Ausnahme mit Genehmigungsvorbehalt vom Waffen-
embargo gegen Somalia entstehen für die öffentlichen Haushalte keine wesent-
lichen zusätzlichen Kosten, da die Ausnahme nur selten zur Anwendung
kommen wird. Die Anpassung der Straf- und Bußgeldbewehrung von Em-
bargoverstößen hat für die öffentlichen Haushalte nur geringfügige, nicht zu
quantifizierende Auswirkungen. Die Änderungen der Vorschriften über die
Ein- und Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten haben keine messbaren
Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.

E. Sonstige Kosten

Durch die Verpflichtung zur Abgabe elektronischer Ausfuhranmeldungen nach
einer Übergangszeit mit paralleler Nutzung der papiergestützten und elektroni-
schen Ausfuhrsysteme fallen bei Unternehmen, die bisher die Möglichkeit der
elektronischen Ausfuhranmeldung noch nicht genutzt haben, Kosten für die In-
stallation des IT-Verfahrens ATLAS-Ausfuhr an; diese werden aber durch die
elektronische Ausfuhrabfertigung rasch ausgeglichen. Insgesamt sind dadurch
mittel- und langfristig Entlastungen der Wirtschaft zu erwarten, die nicht sicher
quantifiziert werden können. Durch die Anpassung der AWV an den Abruf von
Ausfuhrgenehmigungsdaten und die elektronische Abschreibung von Ausfuhr-
genehmigungen ab dem 1. November 2009 wird die Wirtschaft von Kosten ent-
lastet. Kosten für die Vorlage der Ausfuhrgenehmigung in Papierform entfallen.
Die Wirtschaft wird zwar verpflichtet, bei der elektronischen Ausfuhranmel-
dung Daten zur Identifizierung der Ausfuhrgenehmigung und ihrer beabsichtig-
ten Ausnutzung zu machen und die Ausnutzung der Ausfuhrgenehmigung zu
dokumentieren. Dies belastet die Wirtschaft aber in erheblich geringerem Maße
als die bisherige Pflicht zur Vorlage der Ausfuhrgenehmigung in Papierform.
Die Aufhebung des Waffenembargos gegen Ruanda führt allenfalls zu gering-
fügigen Entlastungen für die Wirtschaft. Nach Aufhebung des Waffenembargos
sind sämtliche Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Ruanda nach § 5 Absatz 1
AWV genehmigungspflichtig. Durch die Einführung einer weiteren Ausnahme
mit Genehmigungsvorbehalt vom Waffenembargo gegen Somalia entstehen für
die Wirtschaft keine wesentlichen zusätzlichen Kosten, da die Ausnahme nur
selten zur Anwendung kommen wird. Die Straf- und Bußgeldbewehrung von
Embargoverstößen ist für die Wirtschaft weitgehend kostenneutral. Die Ände-
rungen der Vorschriften über die Ein- und Ausfuhr von landwirtschaftlichen
Produkten haben keine messbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Die Höhe der Entlastung der Wirtschaft ist abschließend nicht quantifizierbar.
Nennenswerte Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau,
insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Informationspflichten für die Wirtschaft

Mit der Verordnung werden eine Informationspflicht aufgehoben und für zwei
bestehende Informationspflichten weitgehend eine weniger belastende Erfül-
lung vorgesehen. Außerdem werden zwei bestehende Informationspflichten in
ihrem Anwendungsbereich geringfügig erweitert.

Die Ausfuhrgenehmigungspflicht für den Verkauf und die Ausfuhr von Rüs-
tungsgütern für die Regierung Ruandas nach § 69b Absatz 2 AWV entfällt.
Dadurch werden etwa 40 Unternehmen im Handel sowie im verarbeitenden
Gewerbe entlastet. Die Höhe der Entlastung lässt sich nicht quantifizieren, da
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die Ausnahme nur selten zur Anwendung kam. Nach Aufhebung des Waffen-
embargos sind sämtliche Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Ruanda nach § 5
Absatz 1 AWV genehmigungspflichtig. Ausfuhrgenehmigungen von Rüstungs-
gütern nach Ruanda werden aber nur in wenigen Fällen beantragt werden.

Durch die Anpassung von § 9 Absatz 1 AWV an die Verpflichtung zur Abgabe
elektronischer Ausfuhranmeldungen entfällt die Möglichkeit, Ausfuhranmel-
dungen papiergestützt abzugeben. Diese Änderung beruht auf der Änderung
des EG-Zollrechts. Bei Unternehmen, die bisher die Möglichkeit der elektroni-
schen Ausfuhranmeldung noch nicht genutzt haben, fallen dadurch Kosten für
die Installation des IT-Verfahrens ATLAS-Ausfuhr an; diese werden aber durch
die elektronische Ausfuhrabfertigung rasch ausgeglichen. Insgesamt sind da-
durch mittel- und langfristig Entlastungen der Wirtschaft zu erwarten, die aller-
dings nicht exakt beziffert werden können. Die Wirtschaft teilt den für ATLAS
zuständigen Mitarbeitern des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) nur re-
gelmäßig mit, dass sie Vorteile durch das IT-Verfahren ATLAS hat. Es ist davon
auszugehen, dass sich die Nutzung des IT-Verfahrens ATLAS-Ausfuhr, abhän-
gig von der Größe der Firma, nach einem dreiviertel beziehungsweise einem
Jahr finanziell rentiert.

Durch die Anpassung der AWV an den Abruf von Ausfuhrgenehmigungsdaten
und die Onlineabschreibung von Ausfuhrgenehmigungen wird für die Pflicht zur
Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen nach dem bisherigen § 18 Absatz 2 Satz 1
AWV ab dem 1. November 2009 weitgehend eine weniger belastende Erfüllung
vorgesehen. Bei der elektronischen Ausfuhrabfertigung muss die Ausfuhrgeneh-
migung nicht mehr in Papierform vorgelegt werden. Stattdessen ist der Anmelder
verpflichtet, in der elektronischen Ausfuhranmeldung ergänzende Angaben zur
Identifizierung und zur beabsichtigten Ausnutzung der Ausfuhrgenehmigung zu
machen. Der Ausführer muss die Ausnutzung der ihm erteilten Ausfuhrgeneh-
migung selbst dokumentieren. Durch die Möglichkeit des elektronischen Abrufs
der Ausfuhrgenehmigungsdaten und der elektronischen Abschreibung der Aus-
fuhrgenehmigungen sind für die Wirtschaft weitreichende Erleichterungen zu er-
warten. Zukünftig werden jährlich in geschätzten 77 760 Fällen Ausfuhrgeneh-
migungen elektronisch abgeschrieben werden können; das sind 92 Prozent aller
Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigungen. Die daraus resultierenden Einspa-
rungen belaufen sich pro Ausfuhrvorgang auf zwei Stunden (An- und Abfahrt zur
Ausfuhrzollstelle, Wartezeit und Zeit für die Abfertigung). Bei einem Stunden-
lohn für einen mittleren Angestellten im Handel von 23,90 Euro resultiert daraus
eine Entlastung in Höhe von 3 716 928 Euro.

Demgegenüber sind die Nacherfassungs- und Dokumentationspflichten des
Ausführers erheblich geringer belastend als die bisherige Papiervorlage und
Abschreibung der Ausfuhrgenehmigung auf den vorgelegten Ausfuhrgenehmi-
gungen. Die Nacherfassung von in Deutschland erteilten abschreibungspflich-
tigen Ausfuhrgenehmigungen, die im Ausland abgefertigt wurden, betrifft ca.
6 760 Fälle (8 Prozent aller Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigungen). Bei
einem geschätzten Zeitaufwand von zwei Stunden und einem Stundenlohn für
einen mittleren Angestellten im Handel von 23,90 Euro resultiert daraus eine
Kostenbelastung von 323 128 Euro. Zusätzlich ist für die Dokumentations-
pflicht bei 84 520 Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigungen und einem
Zeitaufwand von 2 Minuten eine Kostenbelastung von 67 334 Euro anzusetzen.
Die Dokumentationspflicht kann in der betriebsinternen EDV erfolgen, durch
Vermerk auf der dem Ausführer vorliegenden Ausfuhrgenehmigung oder durch
Aufbewahrung der Ausfuhrgenehmigung mit der Abschreibung, falls die Aus-
fuhrgenehmigung in Papierform bei der Ausfuhrabfertigung vorgelegt wurde,
bzw. einer Kopie dieser Ausfuhrgenehmigung.

Dadurch, dass auskunftsberechtigte Behörden nach § 44 Absatz 1 Satz 1 des
Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) bei etwaigen Auskunftsersuchen auch die
Vorlage der Dokumentation nach § 18 Absatz 5 AWV verlangen können, wird
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die Auskunftspflicht der Wirtschaft nach § 44 Absatz 1 Satz 1 AWG gering-
fügig erweitert. Die daraus resultierenden zusätzlichen Belastungen der Wirt-
schaft sind nicht abschätzbar. In der Regel werden die Unternehmen die Unter-
lagen mit den ohnehin vorzulegenden Unterlagen über genehmigungspflichtige
Ausfuhren zur Verfügung stellen.

An belastenden Maßnahmen gegenzurechnen sind damit 390 462 Euro. Insge-
samt resultiert aus der Anpassung eine Gesamtentlastung der Wirtschaft in
Höhe von 3 326 465 Euro.

Durch die Ausweitung der genehmigungsfähigen Ausnahmetatbestände zum
Waffenembargo gegen Somalia wird die bestehende Genehmigungspflicht für
Lieferungen von Rüstungsgütern an bestimmte Empfänger in Somalia gering-
fügig erweitert. Dadurch werden etwa 40 Unternehmen im Handel sowie im ver-
arbeitenden Gewerbe belastet. Die Höhe der Belastung lässt sich nicht quantifizie-
ren, da die Ausnahme voraussichtlich nur selten zur Anwendung kommen wird.

Informationspflichten für die Verwaltung

Mit der Verordnung werden eine Informationspflicht geändert und zwei neue
Informationspflichten geschaffen. Die bestehende Informationspflicht wird ge-
ändert, indem weitgehend eine weniger belastende Erfüllung vorgesehen wird.
Die Verwaltung ist bisher verpflichtet, Ausfuhren in Teilsendungen bei Vorlage
von Ausfuhrgenehmigungen in Papierform abzuschreiben. Bei der elektroni-
schen Ausfuhrabfertigung werden die elektronisch übermittelten Ausfuhrge-
nehmigungen grundsätzlich elektronisch abgeschrieben, § 18 Absatz 2 Satz 7
AWV. Die aus der elektronischen Abschreibung von Ausfuhrgenehmigungen
resultierenden Einsparungen sind pro abschreibungspflichtige genehmigungs-
pflichtige Ausfuhr auf eine halbe Minute zu beziffern. Bei 77 760 Fällen und
Bearbeitung durch einen mittleren Abfertigungsbeamten mit einem Stunden-
satz von 29,32 Euro resultiert hieraus eine Ersparnis von 18 999 Euro. Aus der
Nacherfassung von im Ausland abgefertigten deutschen Ausfuhrgenehmigun-
gen ergibt sich eine neue Informationspflicht für die Verwaltung. Bei 6 760 Fäl-
len und einem Mehraufwand von 10 Minuten und Bearbeitung durch einen Ab-
fertigungsleiter mit einem Stundensatz von 34,52 Euro ergibt sich eine
Belastung in Höhe von insgesamt 38 892 Euro. Eine weitere neue Informa-
tionspflicht wird durch die Verpflichtung der Zollstellen eingeführt, das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die Abschreibungs-
mengen und -werte abgefertigter Ausfuhren zu informieren. Durch den
elektronischen Abruf der Ausfuhrgenehmigungsdaten, die elektronische Ab-
schreibung der Ausfuhrgenehmigungen sowie die elektronische Information
des BAFA über die Abschreibungsmengen und -werte abgefertigter Ausfuhren
fallen einmalige Installationskosten beim BMF an. Diese können in ihrer Höhe
nicht beziffert werden, da sie in die Gesamtkonzeption „IT-Verfahren ATLAS“
eingeflossen und Bestandteil des Vertrages über die Einführung dieses IT-Ver-
fahrens sind. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Die Kosten für die Installation
werden durch die Einsparungen durch die automatisierte Verarbeitung und
Übermittlung der Daten der Ausfuhrgenehmigung rasch ausgeglichen. Für die
Verwaltung ergibt sich per Saldo eine zusätzliche Belastung von 19 893 Euro.

Informationspflichten für Bürger

Die Verordnung tangiert keine Informationspflichten für Bürger.

G. Gleichstellungspolitische Belange

Werden nicht berührt.
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Anlage 1

Fünfundachtzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

Vom …

Auf Grund

– des § 27 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1, 3
und 4, § 7 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3 sowie Absatz 3,
§ 26 Absatz 1 und 2 und § 45 Absatz 1 Satz 1 des
Außenwirtschaftsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Mai 2009 (BGBl. I S. 1150), verord-
net die Bundesregierung und

auf Grund

– des § 27 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1, 3 und
4 und § 5 des Außenwirtschaftsgesetzes verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bun-
desministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 1934,
2493), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
18. April 2009 (BGBl. I S. 770) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe

„Kapitel VIIb
Besondere Beschränkungen gegen Ruanda“

gestrichen.

2. § 6a wird wie folgt gefasst:

„§ 6a
Beschränkung nach § 5 AWG

(1) Die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Ausfuhrliste
(Anlage AL) mit „G“ gekennzeichneten Waren bedarf
der Genehmigung. Dies gilt nicht, wenn die Waren den
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ver-
öffentlichten Vermarktungsnormen bzw. Mindestanfor-
derungen entsprechen, die von den Organen der Euro-
päischen Gemeinschaften auf Grundlage der Artikel 36
und 37 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft in der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschrif-
ten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Ver-
ordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom
16. 11. 2007, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung fest-
gelegt worden sind, soweit keine Ausnahmen hinsicht-
lich der Beachtung der Vermarktungsnormen bzw. Min-
destanforderungen vorgesehen sind.

(2) Die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Ausfuhrliste
mit G 1 gekennzeichneten Waren bedarf der Genehmi-
gung. Dies gilt nicht, wenn die Waren, die auf Grund der
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in der jeweils geltenden
Fassung durch Verordnungen der Kommission festge-
setzten Mindestpreise nicht unterschreiten oder wenn
keine Mindestpreise festgesetzt sind.“

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„Die Ausfuhranmeldung ist elektronisch abzuge-
ben und muss die Angaben gemäß Anlage A1
enthalten. Die Ausfuhranmeldung ist mit Hilfe
des IT-Systems ATLAS oder über die Internet-
ausfuhranmeldung Plus (IAA Plus) nach Maß-
gabe der Verfahrensanweisung für das IT-System
ATLAS abzugeben.“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Im Fall einer Funktionsstörung des Datenverar-
beitungssystems der Zolldienststelle oder des An-
melders hat der Anmelder die Ausfuhranmeldung
papiergestützt der zuständigen Zollstelle zu über-
mitteln.“

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

4. § 16a wird wie folgt gefasst:

,§ 16a
Ausfuhr von Obst und Gemüse

(1) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von Obst
und Gemüse, die in Teil II, Kapitel 7 und 8 der Ausfuhr-
liste (Anlage AL) mit „G“ gekennzeichnet ist, ist der
Ausfuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung
vorzulegen

1. eine gültige Konformitätsbescheinigung nach An-
hang III der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der
Kommission vom 21. Dezember 2007 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zu den Verordnungen (EG)
Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 und (EG) Nr. 1182/
2007 des Rates im Sektor Obst und Gemüse (ABl.
L 350 vom 31. 12. 2007, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung oder

2. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass
für die betreffenden Partien eine Konformitätsbe-
scheinigung ausgestellt wurde, oder

3. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass
für die betreffenden Partien auf Grund einer Risiko-
analyse auf eine Konformitätskontrolle verzichtet
wurde (Verzichtserklärung).

Erfolgt der gesamte Ausfuhrvorgang im Wirtschaftsge-
biet, kann die nach Satz 1 erforderliche Bescheinigung
der Ausgangszollstelle vorgelegt werden.

(2) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in
Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im gemeinsamen Ver-
sandverfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahnver-
kehr nach Anlage I Titel III Kapitel VII oder mit
Vereinfachungen im Versandverfahren „Status eines zu-
gelassenen Versenders“ nach Anlage I Titel III Kapitel V
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des durch Beschluss 87/415/EWG des Rates vom 15. Juni
1987 (ABl. L 226 vom 13. 8. 1987, S. 1) genehmigten
Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfah-
ren in der jeweils geltenden Fassung kann der Abgangs-
stelle an Stelle der nach Absatz 1 erforderlichen Be-
scheinigung eine Durchschrift dieser Bescheinigung
zusammen mit dem Ausfuhrbegleitdokument gemäß den
Anhängen 45c und 45d oder mit dem Exemplar Num-
mer 3 der Ausfuhranmeldung der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 vorgelegt werden.

(3) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in
Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im Anschreibeverfah-
ren nach den Artikeln 283 und 285 der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 kann der Ausfuhrzollstelle an Stelle
der nach Absatz 1 erforderlichen Bescheinigung in-
nerhalb von 30 Tagen nach Überlassung der Ausfuhr-
sendung ins Ausfuhrverfahren eine Durchschrift dieser
Bescheinigung vorgelegt werden, auf der die Registrier-
nummer der ursprünglichen Ausfuhranmeldung ver-
merkt sein muss.

(4) Die nach Absatz 1 erforderliche Bescheinigung ist
nicht erforderlich in den in § 19 Absatz 1 und 2 genann-
ten Fällen.

(5) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von verar-
beitetem Obst und Gemüse, für die Vermarktungsnor-
men oder Mindestanforderungen auf Grund der Verord-
nung (EG) Nr. 1234/2007 in der jeweils geltenden
Fassung erlassen wurden, ist der Ausfuhrzollstelle zu-
sammen mit der Ausfuhranmeldung eine Konformitäts-
bescheinigung oder Verzichtserklärung der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung vorzulegen.‘

5. In § 16b Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „mit
Ausnahme von § 9 Abs. 4“ gestrichen.

6. §18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 9 Abs. 1, 2,
4, 6 und 7, §§ 10, 11 und 16b,“ durch die Wörter „§ 9
Absatz 1, 2, 6 und 7, §§ 10, 11 und 16b,“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst und folgende
neue Absätze 3 bis 7 werden angefügt:

„(2) Zum Zweck der Ausfuhrabfertigung ausfuhr-
genehmigungspflichtiger Waren darf die zuständige
Zollstelle die Daten der vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erteilten Aus-
fuhrgenehmigungen über das Zentrum für Informa-
tionsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT)
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) abrufen.

Bei elektronischer Ausfuhrabfertigung ist die Vorlage
der Ausfuhrgenehmigung in Papierform bei der Aus-
fuhrabfertigung grundsätzlich nicht erforderlich. Der
Ausführer hat sicherzustellen, dass die Ausfuhrge-
nehmigung im Zeitpunkt der Beantragung der Aus-
fuhrabfertigung in seinem Unternehmen beziehungs-
weise bei ihm vorhanden und gültig ist. Zur
elektronischen Ausfuhrabfertigung hat der Anmelder
in der elektronischen Ausfuhranmeldung Angaben
zu Genehmigungscodierung, Ausfuhrlistenposition,
Referenznummer, Ausstellungsdatum und Gültig-
keitsende der Genehmigung zu machen. Bei Aus-
fuhren auf Grund von Genehmigungen in Form von

Allgemeinverfügungen ist die Angabe der Referenz-
nummer, des Ausstellungsdatums und des Gültig-
keitsendes nicht erforderlich. Falls eine Abschrei-
bung erforderlich ist, hat der Anmelder zudem
Angaben zum Wert und, soweit die Ausfuhrgeneh-
migung dazu Angaben enthält, zur Menge der auszu-
führenden Waren und Nummer der laufenden Güter-
position der Genehmigung zu machen. Die vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) erteilten Ausfuhrgenehmigungen werden
dann durch die Zollstellen elektronisch abgeschrie-
ben. Ausfuhrgenehmigungen zur wiederholten vorü-
bergehenden Ausfuhr sind vom Anmelder bei der
elektronischen Ausfuhrabfertigung in Papierform
vorzulegen und werden von der Zollstelle manuell
abgeschrieben.

Das Zentrum für Informationsverarbeitung und Infor-
mationstechnik (ZIVIT) leitet die Daten über den
Wert, den Zeitpunkt des Ausgangs, die Nummer der
Ausfuhrgenehmigung, die Ausfuhrlistennummer
und, soweit angegeben, die Menge der ausgeführten
Waren und die Nummer der laufenden Güterposition
der Genehmigung im Auftrag der zuständigen Zoll-
stelle zum Zweck der Nachverfolgung der Ausnut-
zung erteilter Ausfuhrgenehmigungen an das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
weiter.

(3) Bei Verwendung einer vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erteilten
Ausfuhrgenehmigung zur Ausfuhrabfertigung in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften ist der Ausführer verpflichtet, der für
den Firmensitz beziehungsweise für ihn zuständigen
Zollstelle die Ausfuhrgenehmigung zusammen mit
dem Ausfuhrbegleitdokument oder einem vergleich-
baren zollrechtlichen Ausfuhrdokument innerhalb
eines Monats nach Ausgang der Waren aus dem
Zollgebiet der Gemeinschaften vorzulegen. Nach
elektronischer Nacherfassung der Ausfuhrgenehmi-
gung durch die zuständige Zollstelle leitet das Zen-
trum für Informationsverarbeitung und Informa-
tionstechnik (ZIVIT) die Daten über den Wert, den
Zeitpunkt des Ausgangs, die Nummer der Ausfuhr-
genehmigung, die Ausfuhrlistennummer und, soweit
angegeben, die Menge der ausgeführten Waren und
die Nummer der laufenden Güterposition der Geneh-
migung im Auftrag der zuständigen Zollstelle zum
Zweck der Nachverfolgung der Ausnutzung erteilter
Ausfuhrgenehmigungen an das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter.

(4) Außerhalb des Wirtschaftsgebiets erteilte Aus-
fuhrgenehmigungen sind vom Anmelder bei der elek-
tronischen Ausfuhrabfertigung in Papierform vorzu-
legen und werden von der Zollstelle manuell
abgeschrieben.

(5) Der Ausführer ist verpflichtet, für jede von
einer Zollstelle vorgenommene Abschreibung unter
Bezugnahme auf die Ausfuhranmeldung ausführliche
Register oder Aufzeichnungen nach Satz 2 zu führen.
Diese müssen die Registriernummer der Ausfuhran-
meldung, das Datum der Annahme der Ausfuhran-
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meldung und die Bezeichnung der Zollstelle, bei der
die Abschreibung vorgenommen wurde, sowie die
Antragsnummer der Genehmigung, die Menge oder
den Wert der abgeschriebenen Waren sowie die Rest-
menge oder den Restwert enthalten. Die Register
oder Aufzeichnungen sind für die Dauer von fünf
Jahren aufzubewahren.

(6) Die zuständige Zollstelle und das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) löschen
die übermittelten Daten spätestens nach Ablauf von
fünf Jahren, soweit sie nicht nach anderen Vorschrif-
ten aufzubewahren sind. Die Frist beginnt jeweils mit
dem Ende des Jahres, in dem die Daten an die zustän-
dige Zollstelle beziehungsweise das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übermittelt
worden sind.

(7) Im Fall des § 9 Absatz 1 Satz 4 hat der Anmel-
der die Ausfuhrgenehmigung mit der schriftlichen
Ausfuhranmeldung der zuständigen Zollstelle zu
übermitteln.“

7. § 35a wird wie folgt gefasst:

„§ 35a
Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen

(1) Bei der Einfuhr von frischem Obst und Gemüse,
für die von den Organen der Europäischen Gemeinschaf-
ten Vermarktungsnormen auf Grund der Verordnung
(EG) Nr. 1234/2007 in der jeweils geltenden Fassung
festgelegt worden sind, prüft die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung vor der Abfertigung zum
zollrechtlich freien Verkehr, ob die Waren diesen Ver-
marktungsnormen entsprechen.

(2) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Obst und
Gemüse, für die Vermarktungsnormen festgelegt sind, ist
der Zollstelle bei der Einfuhrabfertigung gemäß Arti-
kel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in
der jeweils geltenden Fassung vorzulegen

1. eine gültige Konformitätsbescheinigung nach Arti-
kel 12a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1580/
2007 in der jeweils geltenden Fassung oder

2. eine gültige Konformitätsbescheinigung eines aner-
kannten Drittlandkontrolldienstes gemäß Artikel 12a
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in der
jeweils geltenden Fassung oder

3. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass
für die betreffenden Partien eine Konformitätsbe-
scheinigung ausgestellt wurde, oder

4. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass
für die betreffenden Partien auf Grund einer Risiko-
analyse auf eine Konformitätskontrolle verzichtet
wurde (Verzichtserklärung).

(3) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Verarbei-
tungserzeugnissen aus Obst und Gemüse, für die von
den Organen der Europäischen Gemeinschaften auf
Grund der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in der
jeweils geltenden Fassung Mindestanforderungen fest-
gelegt worden sind, prüft die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung vor der Einfuhrabfertigung
stichprobenweise, ob die Waren diesen Mindestanforde-
rungen entsprechen.

(4) Absatz 2 ist nicht anwendbar, soweit für die Ein-
fuhr der Ware das erleichterte Verfahren nach § 32
gilt.“

8. § 69a wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 69a
Beschränkungen auf Grund

der Resolutionen 733 (1992) vom 23. Januar 1992,
1356 (2001) vom 19. Juni 2001, 1725 (2006)

vom 6. Dezember 2006, 1744 (2007), 1846 (2008)
vom 2. Dezember 2008 und 1851 (2008)

vom 16. Dezember 2008
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen

(Kapitel VII der Charta)“.

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort
„oder“ folgende Wörter angefügt:

„die ausschließlich zur Nutzung durch Staaten und
regionale Organisationen bestimmt sind, die Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Piraterie nach Ziffer
10 der Resolution 1846 (2008) und Ziffer 6 der Re-
solution 1851 (2008) durchführen, oder“.

9. Kapitel VIIb wird aufgehoben.

10. In § 69d Absatz 1 werden die Wörter „zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 1330/2008 der Kommis-
sion vom 22. Dezember 2008 (ABl. EU Nr. L 345
S. 60),“ durch die Wörter „zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 344/2009 der Kommission vom
24. April 2009 (ABl. L 105 vom 25.4.2009, S. 3),“ er-
setzt.

11. § 70 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5i werden die Wörter „zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 1330/2008 der Kom-
mission vom 22. Dezember 2008 (ABl. EU Nr. L
345 S. 60),“ durch die Wörter „zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 344/2009 vom
24. April 2009 (ABl. L 105 vom 25.4.2009, S. 3),“
ersetzt.

b) In Absatz 5k werden die Wörter „zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 195/2008 des Rates
vom 3. März 2008 (ABl. EU Nr. L 59 S. 1),“ durch
die Wörter „zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 175/2009 vom 5. März 2009 (ABl. L 62
vom 6.3.2009, S. 1),“ ersetzt.

c) In Absatz 5l wird die Angabe „(ABl. EU Nr. L 23
S. 5)“ durch die Angabe „(ABl. L 23 vom
27.1.2009, S. 5, L 46 vom 17.2.2009, S. 79, L 75
vom 21.3.2009, S. 28)“ ersetzt.

d) In Absatz 5m werden die Wörter „geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 385/2008 der Kommission
vom 29. April 2008 (ABl. EU Nr. L 116 S. 5, L 198
S. 74),“ durch die Wörter „zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 353/2009 vom 28. April
2009 (ABl. L 108 vom 29.4.2009, S. 20),“ ersetzt.

e) In Absatz 5n werden die Wörter „zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 1216/2008 der Kom-
mission vom 5. Dezember 2008 (ABl. EU Nr. L
328 S. 26),“ durch die Wörter „zuletzt geändert
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durch die Verordnung (EG) Nr. 275/2009 vom
2. April 2009 (ABl. L 91 vom 3.4.2009, S. 18,
L 123 vom 19.5.2009, S. 100),“ ersetzt.

f) In Absatz 5p werden die Wörter „zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1096/2007 der
Kommission vom 20. September 2007 (ABl. EU
Nr. L 246 S. 29),“ durch die Wörter „ zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 242/2009 vom
20. März 2009 (ABl. L 75 vom 21.3.2009, S. 8),“
ersetzt.

g) In Absatz 5t werden die Wörter „geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 117/2008 der Kommission
vom 28. Januar 2008 (ABl. EU Nr. L 35 S. 57, L
239 S. 59)“ durch die Wörter „zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 389/2009 vom
12. Mai 2009 (ABl. L 118 vom 13.5.2009, S. 78),“
ersetzt.

h) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 8 wird aufgehoben.

bb) Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

„10. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 3 nicht si-
cherstellt, dass die Ausfuhrgenehmigung
vorhanden und gültig ist,“.

cc) Die folgenden neuen Nummern 10a bis 12 wer-
den eingefügt:

„10a.entgegen § 18 Absatz 2 Satz 4 oder Satz 6
eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig macht,

10b. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 8 oder
Absatz 4 die Ausfuhrgenehmigung nicht
oder nicht rechtzeitig vorlegt,

10c. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 die Aus-
fuhrgenehmigung oder ein dort genanntes
Dokument nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

11. entgegen § 18 Absatz 5 Satz 1 ein Register
oder eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig führt,

12. entgegen § 18 Absatz 7 die Ausfuhrgeneh-
migung nicht oder nicht rechtzeitig über-
mittelt,“.

dd) Die bisherige Nummer 12 wird die neue Num-
mer 13.

ee) In Nummer 17 wird am Ende das Wort „oder“
durch ein Komma ersetzt.

ff) In Nummer 18 wird am Ende der Punkt durch
das Wort „oder“ ersetzt.

gg) Folgende neue Nummer 19 wird angefügt:

„19. entgegen § 56a Absatz 1 in Verbindung
mit § 56b Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 oder
Absatz 4, entgegen § 58a Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 58b Absatz 1 Satz 1,
Absatz 2 oder Absatz 3, entgegen § 59
Absatz 1 in Verbindung mit § 61 oder
§ 63, entgegen § 62 Absatz 1, 2 oder
Absatz 3, jeweils in Verbindung mit § 63
Absatz 1, entgegen § 66 Absatz 1 oder
Absatz 2, § 67 oder § 69 Absatz 2, 5 oder
Absatz 6 eine Meldung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
macht.“

12. § 70a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter „entgegen § 69b
Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 3,“ gestrichen.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „nach § 69b
Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 3,“
gestrichen.

13. Die Anlage A1 zur Außenwirtschaftsverordnung erhält
die Fassung der Anlage.

Artikel 2

Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe b und Nummer 11 Buch-
stabe h Doppelbuchstabe bb bis dd tritt am 1. November
2009 in Kraft. Im Übrigen tritt die Verordnung am 1. Juli
2009 in Kraft.
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Anlage A1

Anleitung zu Angaben in der elektronischen Ausfuhranmeldung

Außer den gemäß Artikel 216 in Verbindung mit Anhang 37
Titel I Abschnitt B der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschrif-
ten zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ZK-DVO)
(ABl. L 253 vom 11. 10. 1993, S. 1) in der dortigen Tabelle
in Spalte A mit dem Symbol „A“ gekennzeichneten, obliga-
torischen Feldern sind folgende Angaben in der elektroni-
schen Ausfuhranmeldung zu machen:

Felder 8, 15a, 20, 22, 24, 29 und 34b sowie gegebenenfalls
weitere obligatorische Angaben nach der jeweils geltenden
Fassung des Anhangs 30A zur ZK-DVO.

In Feld 8 (Empfänger) kann die Angabe „Verschiedene“
eingetragen werden, sofern die einzelnen Empfänger in
einem Zusatzfeld aufgeführt werden. Jedem der verschie-
denen Empfänger ist die für ihn bestimmte Position der
Ausfuhranmeldung zuzuordnen. Die Regelung ist auf Emp-

fänger in demselben Bestimmungsland beschränkt (vgl.
§ 4c Nummer 3 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 AWV).

Bei vereinfachten Ausfuhrverfahren nach Artikel 279 ff.
ZK-DVO oder § 13 AWV können in der unvollständigen/
vereinfachten Anmeldung einige der genannten Pflichtanga-
ben fehlen.

Einzelheiten zur Abgabe der elektronischen Ausfuhranmel-
dung sind in Titel II des Merkblattes zum Einheitspapier
(Vordruck 0781, abgedruckt in der Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung – VSF Z 34 55 – sowie eingestellt
auf der Internetseite der deutschen Zollverwaltung unter
http://www.zoll.de in der Rubrik „Veröffentlichungen –
Merkblätter“) enthalten.

Der Vordruck darf nur Waren umfassen, die von einem Aus-
führer/Anmelder nach einem Bestimmungsland gleichzeitig
mit demselben Beförderungsmittel über dieselbe Ausgangs-
zollstelle ausgehen.
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Begründung

A. Allgemeines

Mit der 85. Verordnung zur Änderung der Außenwirt-
schaftsverordnung werden die Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) an die Verpflichtung zur elektronischen Ausfuhran-
meldung nach EG-Zollrecht angepasst und die Rechts-
grundlage für den elektronischen Abruf von Ausfuhr-
genehmigungsdaten vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) durch die Zollstellen und die On-
lineabschreibung von Ausfuhrgenehmigungen geschaffen.
Die Verordnung berücksichtigt die Aufhebung des Waffen-
embargos gegen Ruanda und die Ausweitung der Aus-
nahmentatbestände des Waffenembargos gegen Somalia.
Darüber hinaus werden die Vorschriften der AWV im land-
wirtschaftlichen Sektor an eine neue gemeinsame Organisa-
tion der EU-Agrarmärkte angepasst.

Nach Artikel 787 der Verordnung (EG) Nr. 2454/1993 mit
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Ge-
meinschaften vom 2. Juli 1993 (ABl. L 253 vom 11. 10.
1993, S. 1 – im Folgenden: Zollkodex-DVO) wird die Ab-
gabe elektronischer Ausfuhranmeldungen ab dem 1. Juli
2009 nach einer Übergangszeit mit paralleler Nutzung der
papiergestützten und elektronischen Ausfuhrsysteme ver-
pflichtend. Dadurch werden schnellere und gezieltere Zoll-
kontrollen, eine umfassende Risikoanalyse der Vorab-
informationen sowie ein Austausch dieser Informationen
zwischen den beteiligten Zollstellen ermöglicht. Papierge-
stützte Ausfuhranmeldungen sind nur noch bei Funktions-
störungen des IT-Systems ATLAS oder des Datenverarbei-
tungssystems des Anmelders zulässig. Die §§ 9 und 18 AWV
sowie die Anlage A1 zur AWV, die bisherige Anleitung zum
Ausfüllen der Ausfuhranmeldung, werden angepasst.

Nach der Verordnung dürfen die Zollstellen die Ausfuhr-
genehmigungsdaten ab dem 1. November 2009 im auto-
matisierten Verfahren vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Ausfuhrabfertigung aus-
fuhrgenehmigungspflichtiger Waren abrufen. Die elektroni-
sche Ausfuhrabfertigung erfolgt mit Hilfe des IT-Systems
ATLAS nach Maßgabe der Verfahrensanweisungen für das
IT-System ATLAS. Die Ausfuhrabfertigung erfolgt grund-
sätzlich elektronisch. Die aufbereiteten Daten über erteilte
Ausfuhrgenehmigungen werden vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) an das Zentrum für In-
formationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT)
als nachgeordneter Dienststelle des Bundeministeriums der
Finanzen übermittelt und dort im Auftrag der Zollstellen an
das IT-System ATLAS weitergeleitet. Die Zollstellen infor-
mieren ihrerseits das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) über das Zentrum für Informations-
verarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) über
ausgenutzte Ausfuhrgenehmigungen.

Bei der elektronischen Ausfuhrabfertigung ist die Vorlage
der Ausfuhrgenehmigung in Papierform bei der Zollstelle in
der überwiegenden Zahl der Fälle nicht mehr erforderlich.
In der elektronischen Ausfuhranmeldung müssen nur Anga-
ben zur Identifizierung und beabsichtigten Ausnutzung der
Ausfuhrgenehmigung gemacht werden. Die einzelnen Aus-

fuhren werden durch die Zollstellen grundsätzlich elektro-
nisch abgeschrieben. Die Ausfuhrgenehmigung muss zum
Zeitpunkt der Anmeldung im Unternehmen des Ausführers
vorhanden und gültig sein. Zudem muss der Ausführer die
Ausnutzung von Ausfuhrgenehmigungen dokumentieren.
Etwaige Verstöße werden bußgeldbewehrt. Die §§ 18 und
70 AWV werden entsprechend geändert. Bei Genehmigun-
gen zu wiederholten vorübergehenden Ausfuhren ist eine
elektronische Abschreibung derzeit technisch nicht mög-
lich.

Mit der Resolution 1823 (2008) vom 10. Juli 2008 hat der
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das 1994 verhängte
Waffenembargo gegen Ruanda aufgehoben. Dementspre-
chend wird § 69b AWV gestrichen. Ausfuhren von Rüs-
tungsgütern nach Ruanda bedürfen aber nach § 5 Absatz 1
AWV jeweils einer Ausfuhrgenehmigung.

Berücksichtigt werden ferner die Resolutionen 1846 (2008)
vom 2. Dezember 2008 und 1851 (2008) vom 16. Dezember
2008 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und der
Gemeinsame Standpunkt 2009/138/GASP des Rates vom
16. Februar 2009 über restriktive Maßnahmen gegen Soma-
lia und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2002/960/GASP (ABl. L 46 vom 17. 2. 2009, S. 73). Die
Änderungen erweitern die Ausnahmetatbestände zum Waf-
fenembargo gegen Somalia. Nunmehr sind Waffenliefe-
rungen an Staaten und regionale Organisationen genehmi-
gungsfähig, die seeräuberische Handlungen und bewaffnete
Raubüberfälle auf See bekämpfen.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein-
heitliche GMO) (ABl. L 299 vom 16. 11. 2007, S. 1) wur-
den die bisherigen Marktorganisationen für verschiedene
landwirtschaftliche Bereiche aufgehoben und die Regelun-
gen in dieser Verordnung zusammengefasst. Dementspre-
chend werden die Vorschriften der §§ 6a, 16a und 35a AWV
über die Ein- und Ausfuhr von Obst und Gemüse angepasst.

Außerdem aktualisiert die Verordnung die Verweise der
AWV auf die EG-Verordnungen zur Bekämpfung der
Finanzierung des Terrorismus sowie mit restriktiven Maß-
nahmen gegenüber Irak, Simbabwe, Liberia, Birma/Myan-
mar, der Demokratischen Volksrepublik Korea und der De-
mokratischen Republik Kongo.

Durch die Anpassung der AWV an die Verpflichtung zur
Abgabe elektronischer Ausfuhranmeldungen, den Abruf
von Ausfuhrgenehmigungsdaten und die Onlineabschrei-
bung von Ausfuhrgenehmigungen fallen einmalige Installa-
tionskosten beim Bundesministerium der Finanzen an.
Diese können in ihrer Höhe nicht beziffert werden, da sie in
die Gesamtkonzeption „IT-Verfahren ATLAS“ eingeflossen
und Bestandteil des Vertrages über die Einführung dieses
IT-Verfahrens sind. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Die
Kosten für die Installation werden durch die Einsparungen
aufgrund der automatisierten Bearbeitung der Ausfuhran-
meldung sowie der Erfassung und Verarbeitung der Aus-
fuhrgenehmigungsdaten rasch ausgeglichen. Die Aufhe-
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bung des Waffenembargos gegen Ruanda ist für die
öffentlichen Haushalte kostenneutral bzw. führt zu einer ge-
wissen Entlastung von administrativen Kosten. Durch die
Einführung einer weiteren Ausnahme mit Genehmigungs-
vorbehalt vom Waffenembargo gegen Somalia entstehen für
die öffentlichen Haushalte keine wesentlichen zusätzlichen
Kosten, da die Ausnahme nur selten zur Anwendung kom-
men wird. Die Anpassung der Straf- und Bußgeldbeweh-
rung von Embargoverstößen hat für die öffentlichen
Haushalte nur geringfügige, nicht zu quantifizierende Aus-
wirkungen. Die Änderungen der Vorschriften über die Ein-
und Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten haben
keine messbaren Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.

Durch die Verpflichtung zur Abgabe elektronischer Aus-
fuhranmeldungen nach einer Übergangszeit mit paralleler
Nutzung der papiergestützten und elektronischen Ausfuhr-
systeme fallen bei Unternehmen, die bisher die Möglichkeit
der elektronischen Ausfuhranmeldung noch nicht genutzt
haben, Kosten für die Installation des IT-Verfahrens
ATLAS-Ausfuhr an; diese werden aber durch die elektro-
nische Ausfuhrabfertigung rasch ausgeglichen. Insgesamt
sind dadurch mittel- und langfristig Entlastungen der Wirt-
schaft zu erwarten, die nicht sicher quantifiziert werden
können. Durch die Anpassung der AWV an den Abruf von
Ausfuhrgenehmigungsdaten und die elektronische Ab-
schreibung von Ausfuhrgenehmigungen wird die Wirtschaft
von Kosten entlastet. Kosten für die Vorlage der Ausfuhrge-
nehmigung in Papierform entfallen. Die Wirtschaft wird
zwar verpflichtet, bei der elektronischen Ausfuhranmeldung
Daten zur Identifizierung der Ausfuhrgenehmigung und ih-
rer beabsichtigten Ausnutzung zu machen und die Ausnut-
zung der Ausfuhrgenehmigung zu dokumentieren. Dies be-
lastet die Wirtschaft aber in erheblich geringerem Maße als
die bisherige Pflicht zur Vorlage der Ausfuhrgenehmigung
in Papierform. Die Aufhebung des Waffenembargos gegen
Ruanda führt allenfalls zu geringfügigen Entlastungen für
die Wirtschaft. Nach Aufhebung des Waffenembargos sind
sämtliche Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Ruanda nach
§ 5 Absatz 1 AWV genehmigungspflichtig. Durch die Ein-
führung einer weiteren Ausnahme mit Genehmigungsvorbe-
halt vom Waffenembargo gegen Somalia entstehen für die
Wirtschaft keine wesentlichen zusätzlichen Kosten, da die
Ausnahme nur selten zur Anwendung kommen wird. Die
Straf- und Bußgeldbewehrung von Embargoverstößen ist
für die Wirtschaft weitgehend kostenneutral. Die Änderun-
gen der Vorschriften über die Ein- und Ausfuhr von land-
wirtschaftlichen Produkten haben keine messbaren Auswir-
kungen auf die Wirtschaft.

Die Höhe der Entlastung der Wirtschaft ist abschließend
nicht quantifizierbar. Nennenswerte Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Bürokratiekosten

Informationspflichten für die Wirtschaft

Mit der Verordnung werden eine Informationspflicht auf-
gehoben und für zwei bestehende Informationspflichten
weitgehend eine weniger belastende Erfüllung vorgesehen.
Außerdem werden zwei bestehende Informationspflichten
in ihrem Anwendungsbereich geringfügig erweitert.

Die Ausfuhrgenehmigungspflicht für den Verkauf und die
Ausfuhr von Rüstungsgütern für die Regierung Ruandas
nach § 69b Absatz 2 AWV entfällt. Dadurch werden etwa
40 Unternehmen im Handel sowie im verarbeitenden Ge-
werbe entlastet. Die Höhe der Entlastung lässt sich nicht
quantifizieren, da die Ausnahme nur selten zur Anwendung
kam. Nach Aufhebung des Waffenembargos sind sämtliche
Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Ruanda nach § 5
Absatz 1 AWV genehmigungspflichtig. Ausfuhrgenehmi-
gungen von Rüstungsgütern nach Ruanda werden aber nur
in wenigen Fällen beantragt werden.

Durch die Anpassung von § 9 Absatz 1 AWV an die Ver-
pflichtung zur Abgabe elektronischer Ausfuhranmeldungen
entfällt die Möglichkeit, Ausfuhranmeldungen papierge-
stützt abzugeben. Diese Änderung beruht auf der Änderung
des EG-Zollrechts. Bei Unternehmen, die bisher die Mög-
lichkeit der elektronischen Ausfuhranmeldung noch nicht
genutzt haben, fallen dadurch Kosten für die Installation des
IT-Verfahrens ATLAS-Ausfuhr an; diese werden aber durch
die elektronische Ausfuhrabfertigung rasch ausgeglichen.
Insgesamt sind dadurch mittel- und langfristig Entlastungen
der Wirtschaft zu erwarten, die allerdings nicht exakt bezif-
fert werden können. Die Wirtschaft teilt den für ATLAS
zuständigen Mitarbeitern des BMF nur regelmäßig mit, dass
sie Vorteile durch das IT-Verfahren ATLAS hat. Es ist davon
auszugehen, dass sich die Nutzung des IT-Verfahrens
ATLAS-Ausfuhr, abhängig von der Größe der Firma, nach
einem dreiviertel beziehungsweise einem Jahr finanziell
rentiert.

Durch die Anpassung der AWV an den Abruf von Ausfuhr-
genehmigungsdaten und die Onlineabschreibung von Aus-
fuhrgenehmigungen wird für die Pflicht zur Vorlage von
Ausfuhrgenehmigungen nach dem bisherigen § 18 Absatz 2
Satz 1 AWV ab dem 1. November 2009 weitgehend eine
weniger belastende Erfüllung vorgesehen. Bei der elektroni-
schen Ausfuhrabfertigung muss die Ausfuhrgenehmigung
nicht mehr in Papierform vorgelegt werden. Stattdessen ist
der Anmelder verpflichtet, in der elektronischen Ausfuhr-
anmeldung ergänzende Angaben zur Identifizierung und zur
beabsichtigten Ausnutzung der Ausfuhrgenehmigung zu
machen. Der Ausführer muss die Ausnutzung der ihm er-
teilten Ausfuhrgenehmigung selbst dokumentieren. Durch
die Möglichkeit des elektronischen Abrufs der Ausfuhrge-
nehmigungsdaten und der elektronischen Abschreibung der
Ausfuhrgenehmigungen sind für die Wirtschaft weitrei-
chende Erleichterungen zu erwarten. Zukünftig werden
jährlich in geschätzten 77 760 Fällen Ausfuhrgenehmigun-
gen elektronisch abgeschrieben werden können; das sind
92 Prozent aller Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigun-
gen. Die daraus resultierenden Einsparungen belaufen sich
pro Ausfuhrvorgang auf zwei Stunden (An- und Abfahrt zur
Ausfuhrzollstelle, Wartezeit und Zeit für die Abfertigung).
Bei einem Stundenlohn für einen mittleren Angestellten im
Handel von 23,90 Euro resultiert daraus eine Entlastung in
Höhe von 3 716 928 Euro.

Demgegenüber sind die Nacherfassungs- und Dokumenta-
tionspflichten des Ausführers erheblich geringer belastend
als die bisherige Papiervorlage und Abschreibung der Aus-
fuhrgenehmigung auf den vorgelegten Ausfuhrgenehmigun-
gen. Die Nacherfassung von in Deutschland erteilten
abschreibungspflichtigen Ausfuhrgenehmigungen, die im
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Ausland abgefertigt wurden, betrifft ca. 6 760 Fälle (8 Pro-
zent aller Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigungen). Bei
einem geschätzten Zeitaufwand von zwei Stunden und
einem Stundenlohn für einen mittleren Angestellten im Han-
del von 23,90 Euro resultiert daraus eine Kostenbelastung
von 323 128 Euro. Zusätzlich ist für die Dokumentations-
pflicht bei 84 520 Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigun-
gen und einem Zeitaufwand von 2 Minuten eine Kosten-
belastung von 67 334 Euro anzusetzen. Die Dokumenta-
tionspflicht kann in der betriebsinternen EDV erfolgen,
durch Vermerk auf der dem Ausführer vorliegenden Aus-
fuhrgenehmigung oder durch Aufbewahrung der Ausfuhrge-
nehmigung mit der Abschreibung, falls die Ausfuhrgeneh-
migung in Papierform bei der Ausfuhrabfertigung vorgelegt
wurde, bzw. einer Kopie dieser Ausfuhrgenehmigung.

Dadurch, dass auskunftsberechtigte Behörden nach § 44
Absatz 1 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) bei
etwaigen Auskunftsersuchen auch die Vorlage der Doku-
mentation nach § 18 Absatz 5 AWV verlangen können, wird
die Auskunftspflicht der Wirtschaft nach § 44 Absatz 1
Satz 1 AWG geringfügig erweitert. Die daraus resultieren-
den zusätzlichen Belastungen der Wirtschaft sind nicht ab-
schätzbar. In der Regel werden die Unternehmen die Unter-
lagen mit den ohnehin vorzulegenden Unterlagen über
genehmigungspflichtige Ausfuhren zur Verfügung stellen.

An belastenden Maßnahmen gegenzurechnen sind damit
390 462 Euro. Insgesamt resultiert aus der Anpassung eine
Gesamtentlastung der Wirtschaft in Höhe von 3 326 465
Euro.

Durch die Ausweitung der genehmigungsfähigen Ausnah-
metatbestände zum Waffenembargo gegen Somalia wird die
bestehende Genehmigungpflicht für Lieferungen von Rüs-
tungsgütern an bestimmte Empfänger in Somalia geringfü-
gig erweitert. Dadurch werden etwa 40 Unternehmen im
Handel sowie im verarbeitenden Gewerbe belastet. Die
Höhe der Belastung lässt sich nicht quantifizieren, da die
Ausnahme voraussichtlich nur selten zur Anwendung kom-
men wird.

Die Änderungen der §§ 6a, 16a und 35a AWV betreffen Än-
derungen der Rechtsgrundlagen für Aus- und Einfuhrbe-
schränkungen; die materiellen Änderungen erfolgen über
eine Anpassung der Ausfuhrliste. Änderungen bei den In-
formationspflichten wurden beim Erlass der 108. Verord-
nung zur Änderung der Ausfuhrliste dargestellt.

Die Aufhebung von § 9 Absatz 4 AWV resultiert aus unmit-
telbar geltendem EG-Recht.

Die Änderungen der §§ 69d und 70 Absatz 5i, 5k bis 5n, 5p
und 5t AWV haben keine Auswirkungen auf Informations-
pflichten, da dort Aktualisierungen von EG-Verordnungen
nachvollzogen werden. § 69d AWV sieht ein umfassendes
Ausfuhrverbot für Rüstungsgüter an Personen und Einrich-
tungen vor, die Finanzsanktionen zur Bekämpfung der Fi-
nanzierung des Terrorismus unterliegen. Die Änderungen
von § 70 Absatz 5i, 5k bis 5n, 5p und 5t AWV dienen der
Bußgeldbewehrung von Verstößen gegen EG-Sanktionsver-
ordnungen.

Informationspflichten für die Verwaltung

Mit der Verordnung werden eine Informationspflicht geän-
dert und zwei neue Informationspflichten geschaffen. Die

bestehende Informationspflicht wird geändert, indem weit-
gehend eine weniger belastende Erfüllung vorgesehen wird.
Die Verwaltung ist bisher verpflichtet, Ausfuhren in Teilsen-
dungen bei Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen in Papier-
form abzuschreiben. Bei der elektronischen Ausfuhrabferti-
gung werden die elektronisch übermittelten Ausfuhrgeneh-
migungen grundsätzlich elektronisch abgeschrieben, § 18
Absatz 2 Satz 7 AWV. Die aus der elektronischen Abschrei-
bung von Ausfuhrgenehmigungen resultierenden Einsparun-
gen sind pro abschreibungspflichtige genehmigungspflich-
tige Ausfuhr auf eine halbe Minute zu beziffern. Bei 77 760
Fällen und Bearbeitung durch einen mittleren Abfer-
tigungsbeamten mit einem Stundensatz von 29,32 Euro, re-
sultiert hieraus eine Ersparnis von 18 999 Euro. Aus der
Nacherfassung von im Ausland abgefertigten deutschen
Ausfuhrgenehmigungen ergibt sich eine neue Informations-
pflicht für die Verwaltung. Bei 6 760 Fällen und einem
Mehraufwand von 10 Minuten und Bearbeitung durch einen
Abfertigungsleiter mit einem Stundensatz von 34,52 Euro
ergibt sich eine Belastung in Höhe von insgesamt 38 892
Euro. Eine weitere neue Informationspflicht wird durch die
Verpflichtung der Zollstellen eingeführt, das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die Abschrei-
bungsmengen und -werte abgefertigter Ausfuhren zu infor-
mieren. Durch den elektronischen Abruf der Ausfuhrgeneh-
migungsdaten, die elektronische Abschreibung der Ausfuhr-
genehmigungen sowie die elektronische Information des
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
über die Abschreibungsmengen und -werte abgefertigter
Ausfuhren fallen einmalige Installationskosten beim Bun-
desministerium der Finanzen an. Diese können in ihrer Höhe
nicht beziffert werden, da sie in die Gesamtkonzeption
„IT-Verfahren ATLAS“ eingeflossen und Bestandteil des
Vertrages über die Einführung dieses IT-Verfahrens sind. Zu-
sätzliche Kosten fallen nicht an. Die Kosten für die Installa-
tion werden durch die Einsparungen durch die automatisierte
Verarbeitung und Übermittlung der Daten der Ausfuhrge-
nehmigung rasch ausgeglichen. Für die Verwaltung ergibt
sich per Saldo eine zusätzliche Belastung von 19 893 Euro.

Die Änderung von § 69a AWV hat keine Auswirkungen auf
Informationspflichten der Verwaltung. Die Bundeswehr
wird durch die Ausweitung der genehmigungsfähigen Aus-
nahmetatbestände zum Waffenembargo gegen Somalia in
§ 69a AWV nicht berührt. Zur Bekämpfung der Seepiraterie
erforderliche Rüstungsgüter führt die Bundeswehr nach
Dschibuti und nicht nach Somalia aus.

Informationspflichten für Bürger

Die Verordnung tangiert keine Informationspflichten für
Bürger.

Gleichstellungspolitische Belange sind nicht berührt.

B. Im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu den Nummern 1, 9 und 12

Mit der Resolution 1823 (2008) vom 10. Juli 2008 hat der
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Waffenembargo
gegen Ruanda nach Ziffer 13 der Resolution 918 (1994) des
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Sicherheitsrats vom 17. Mai 1994 und nach Ziffer 9 der Re-
solution 1011 (1995) des Sicherheitsrats vom 16. August
1995 aufgehoben. Die Aufhebung des Waffenembargos
wurde bereits im Bundesanzeiger (BAnz. 2008 S. 2724) be-
kannt gemacht. Nunmehr wird § 69b AWV aufgehoben.
Kapitel VIIb entfällt. § 70a Absatz 2 Nummer 1 und 2
AWV wird entsprechend geändert. Ausfuhren von Rüs-
tungsgütern nach Ruanda bedürfen weiter der Ausfuhrge-
nehmigung, § 5 Absatz 1 AWV.

Zu Nummer 2

§ 6a Absatz 1 AWV wird an die geänderten europäischen
Rechtsgrundlagen über die Organisation der Agrarmärkte
angepasst.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 ist eine gemein-
same Organisation der Agrarmärkte geschaffen worden. Die
bisherigen Marktorganisationen für die verschiedenen land-
wirtschaftlichen Bereiche wurden aufgehoben. Dies betrifft

– für lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels die
Verordnung (EWG) Nr. 234/68 des Rates vom 27. Feb-
ruar 1968 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für lebende Pflanzen und Waren des
Blumenhandels (ABl. L 55 vom 2. 3. 1968, S. 1),

– für Obst und Gemüse die Verordnung (EG) Nr. 2200/96
des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame
Marktorganisation für Obst und Gemüse (ABl. L 297
vom 21. 11. 1996, S. 1),

– für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse die
Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom 28. Okto-
ber 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl.
L 297 vom 21. 11. 1996, S. 29).

Dementsprechend verweist § 6a Absatz 1 AWV auf die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1234/2007 und andere, ebenfalls auf der
Grundlage der Artikel 36 und 37 des EG-Vertrages erlas-
sene Rechtsakte.

Die Regelung des § 6a Absatz 2 AWV wird geändert. Zwar
ist die Verordnung (EWG) Nr. 315/68 des Rates vom
12. März 1968 zur Festsetzung von Qualitätsnormen für
Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen (ABl. L 71 vom
21. 3. 1968, S. 1) durch die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
aufgehoben worden; allerdings beinhaltet diese weiter die
Möglichkeit zur Festsetzung von Mindestpreisen bei der
Ausfuhr dieser Waren. § 6a Absatz 2 Satz 2 berücksichtigt,
dass seit der Ausfuhrperiode 1976/1977 keine Mindest-
preise für Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen mehr fest-
gelegt wurden.

Zu den Nummern 3, 5 und 13

§ 9 AWV wird an die Verpflichtung zur Abgabe elektroni-
scher Ausfuhranmeldungen aufgrund von Artikel 787 der
Zollkodex-DVO angepasst. Die elektronische Anmeldung
ist mit Hilfe des IT-Systems ATLAS-Ausfuhr oder über die
Internetausfuhranmeldung Plus (IAA Plus) nach Maßgabe
der Verfahrensanweisung für das IT-System ATLAS abzu-
geben. Die Möglichkeit zur Abgabe papiergestützter Aus-
fuhranmeldungen kommt nur noch in Ausnahmefällen bei
Störungen des IT-Systems der Zollstellen oder des Anmel-
ders zur Anwendung. Die im bisherigen § 9 Absatz 1 Satz 3
AWV für die Ausfuhranmeldung vorgesehene BAFA-Num-

mer ist im Rahmen des Ausfallkonzepts nicht mehr erfor-
derlich.

§ 9 Absatz 4 AWV mit Gestellungsbefreiungen im Post-
und Eisenbahnverkehr wird gestrichen. Wegen der sicher-
heitsbedingten Änderungen des EG-Rechts gemäß Ver-
ordnung (EG) Nr. 648/2005 i. V. m. Verordnung (EG)
Nr. 1875/2006 muss ab dem 1. Juli 2009 vor der Ausfuhr
eine summarische Anmeldung abgegeben werden. Die Aus-
nahmeregelung des § 9 Absatz 4 AWV kann deshalb nicht
beibehalten werden.

Der Verweis auf § 9 Absatz 4 in § 16b AWV wird gestri-
chen.

Die bisherige Anlage A1 zur AWV – Anleitung zum Aus-
füllen der Ausfuhranmeldung – wird an die Verpflichtung
zur elektronischen Ausfuhranmeldung angepasst.

Zu Nummer 4

Die Änderungen von § 16a Absatz 1 und 4 AWV berücksich-
tigen, dass die Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 der Kommis-
sion vom 12. Juni 2001 über die Kontrollen zur Einhaltung
der Vermarktungsnormen für frisches Obst und Gemüse
(ABl. L 156 vom 13. 6. 2001, S. 9) durch die Verordnung
(EG) Nr. 1580/2007 der Kommission vom 21. Dezember
2007 mit Durchführungsbestimmungen zu den Verordnun-
gen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 und (EG) Nr. 1182/
2007 des Rates im Sektor Obst und Gemüse (ABl. L 350 vom
31. 12. 2007, S. 1) aufgehoben und ersetzt wurde.

Für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse gelten
weiterhin die Verordnungen, die aufgrund der Verordnung
(EG) Nr. 2201/96 des Rates zu den Mindestanforderungen
bestimmter Warenarten erlassen wurden. Die Bezugnahme
für diese Vorschriften ist aber nunmehr die Verordnung
(EG) Nr. 1234/2007 des Rates. Die AWV ist entsprechend
zu ändern.

Zu den Nummern 6 und 11 Buchstabe h Doppelbuch-
stabe bb bis dd

§ 18 Absatz 1 wird an die Änderungen des § 9 AWV ange-
passt.

Die Änderungen von § 18 Absatz 2 AWV schaffen die
Rechtsgrundlage für den Abruf von Ausfuhrgenehmigungs-
daten für die Ausfuhrabfertigung ausfuhrgenehmigungs-
pflichtiger Waren und die Onlineabschreibung von Aus-
fuhrgenehmigungen im Rahmen der elektronischen
Ausfuhrabfertigung durch die Zollstellen ab dem 1. Novem-
ber 2009.

§ 18 Absatz 2 Satz 1 AWV regelt, gestützt auf § 45 Ab-
satz 1 Satz 1 AWG, die Übermittlung der Ausfuhrgenehmi-
gungsdaten vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) über das Zentrum für Informationsverar-
beitung und Informationstechnik (ZIVIT) an das IT-System
ATLAS im automatisierten Verfahren für die Ausfuhrabfer-
tigung durch die Zollstellen. Dazu werden die Daten der er-
teilten Ausfuhrgenehmigungen vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) an das Zentrum für
Informationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT)
als nachgeordneter Dienststelle des Bundesministeriums der
Finanzen übermittelt und von dort im Auftrag der Zollstel-
len an das IT-System ATLAS weitergeleitet.
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Bei der elektronischen Ausfuhrabfertigung ist die Vorlage
der Ausfuhrgenehmigung in Papierform bei der Ausfuhrab-
fertigung ab dem 1. November 2009 grundsätzlich nicht
mehr erforderlich. Die Ausfuhr von Teilmengen wird durch
die Zollstellen elektronisch abgeschrieben. Der Ausführer
hat sicherzustellen, dass die Ausfuhrgenehmigung im Zeit-
punkt der Beantragung der Ausfuhrabfertigung in seinem
Unternehmen beziehungsweise bei ihm – sofern er kein Ge-
werbe betreibt – vorhanden und gültig ist. Zudem muss der
Ausführer die Ausnutzung von Ausfuhrgenehmigungen do-
kumentieren.

Zur elektronischen Ausfuhrabfertigung hat der Anmelder in
der elektronischen Ausfuhranmeldung Angaben zur Ge-
nehmigungscodierung, zur Ausfuhrlistenposition und zur
Identifizierung der Ausfuhrgenehmigung zu machen (Refe-
renznummer, Ausstellungsdatum und Gültigkeitsende der
Genehmigung). Falls eine Abschreibung erforderlich ist, hat
der Anmelder zudem Angaben zur beabsichtigten Ausnut-
zung der Ausfuhrgenehmigung zu machen (Wert oder, so-
weit die Ausfuhrgenehmigung dazu Angaben enthält, Menge
und Nummer der laufenden Güterposition der Genehmi-
gung). Diese Angaben sind auch in der papiergestützten
Anmeldung zu machen. Zusätzlich ist bei der elektronischen
Ausfuhranmeldung die Ausfuhrlistenposition anzugeben.
Diese Angaben ermöglichen es der Zollstelle, die Ausfuhr
einer Ausfuhrgenehmigung zweifelsfrei zuzuordnen, miss-
bräuchliche Anmeldungen zu vermeiden und ausgeführte
Teilmengen korrekt abzuschreiben. Die Zollstellen leiten
ihrerseits die Daten über erfolgte Ausfuhren über das Zen-
trum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik
(ZIVIT) an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) weiter, um es diesem zu ermöglichen, die
Ausnutzung der von ihm erteilten Ausfuhrgenehmigungen
nachzuverfolgen.

Die Regelung für den Abruf von Ausfuhrgenehmigungs-
daten und die Onlineabschreibung von Ausfuhrgeneh-
migungen gelten für ab dem 1. November 2009 erteilte oder
verlängerte Ausfuhrgenehmigungen des Bundesamtes für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Für Ausfuhrge-
nehmigungen, die vor deren Inkrafttreten ausgestellt wur-
den, erfolgt zwar ein Abruf der Ausfuhrgenehmigungsdaten
über IT-ATLAS. Eine Onlineabschreibung ist jedoch tech-
nisch nicht möglich.

Eine elektronische Abschreibung ist grundsätzlich bei sämt-
lichen, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) erteilten Ausfuhrgenehmigungen möglich. Ausfuhr-
genehmigungen, die elektronisch abgeschrieben werden
können, sind solche nach der Verordnung (EG) Nr. 1334/
2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über eine Gemeinschafts-
regelung für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Tech-
nologien mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 159
vom 30. 6. 2000, S. 1 – im Folgenden: EG-Dual-Use-Verord-
nung), nach der AWV und solche nach EG-Sank-
tionsverordnungen, die Ausfuhrgenehmigungspflichten ent-
halten, etwa die Verordnung (EG) Nr. 423/2007 des Rates
vom 19. April 2007 über restriktive Maßnahmen gegen Iran
(ABl. L 103 vom 20. 4. 2007, S. 1). Eine Abschreibung ist
nicht erforderlich bei Ausfuhrgenehmigungen, die aufgrund
ihrer Art nicht abgeschrieben werden wie Allgemeine Ge-
nehmigungen, oder wenn das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf die Abschreibung durch Ne-
benbestimmung verzichtet hat, etwa bei Sammelausfuhr-

genehmigungen und Genehmigungen für die Ausfuhr von ver-
körperter Technologie nach der EG-Dual-Use-Verordnung.

Nullbescheide können nicht abgeschrieben werden, weil sie
keine Genehmigungen von Ausfuhren enthalten; ebenso
wenig Genehmigungen des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie über den Umgang mit Kriegswaffen
nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

Genehmigungen zu wiederholten vorübergehenden Ausfuh-
ren können nicht elektronisch abgeschrieben werden. Bei
Genehmigungen zu wiederholten vorübergehenden Ausfuh-
ren muss der Ausführer vor einer erneuten vorübergehenden
Ausfuhr nachweisen, dass die Ware nach der ersten vorüber-
gehenden Ausfuhr in die Bundesrepublik Deutschland zu-
rückgeführt wurde. Mangels technischer Verknüpfung von
ATLAS-Einfuhr und ATLAS-Ausfuhr ist dieser Nachweis
derzeit elektronisch nicht möglich. Genehmigungen zu wie-
derholten vorrübergehenden Ausfuhren müssen daher, auch
wenn sie nach Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt wer-
den, den Zollstellen weiter in Papierform zur Abschreibung
vorgelegt werden.

Nach § 18 Absatz 2 Satz 9 AWV leiten die Zollstellen die
exportkontrollpolitisch relevanten Daten über erfolgte Aus-
fuhren aufgrund von Einzelgenehmigungen über das Zen-
trum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik
(ZIVIT) an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) weiter, um es diesem zu ermöglichen, die
Ausnutzung der Ausfuhrgenehmigungen nachzuverfolgen.
§ 18 Absatz 2 Satz 9 AWV nimmt nur Bezug auf Einzelge-
nehmigungen, die jeweils eine Nummer enthalten. Daten zu
Ausfuhren aufgrund von Allgemeingenehmigungen werden
nicht übermittelt, da diese keine Nummer enthalten. Soweit
der Anmelder Angaben zur Menge der ausgeführten Waren
und zur Nummer der laufenden Güterposition gegenüber
der Zollstelle gemacht hat, werden auch diese Angaben an
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) übermittelt.

Um eine Überprüfung der Ausnutzung erteilter Ausfuhrge-
nehmigungen zu ermöglichen, verpflichtet § 18 Absatz 3
Satz 1 AWV den Ausführer, sämtliche, in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften vorgelegte
abgeschriebene Ausfuhrgenehmigungen des Bundesamtes
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) innerhalb
eines Monats nach Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet
der Gemeinschaften bei der für den Firmensitz beziehungs-
weise für ihn zuständigen Ausfuhrzollstelle vorzulegen. Die
zuständige Zollstelle erfasst die Daten und leitet die Daten
über erfolgte Ausfuhren aufgrund von Einzelgenehmigun-
gen über das Zentrum für Informationsverarbeitung und
Informationstechnik (ZIVIT) an das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter, damit dieses
die Ausnutzung der Ausfuhrgenehmigungen nachverfolgen
kann, § 18 Absatz 3 Satz 2 AWV.

Der Abruf von Ausfuhrgenehmigungsdaten sowie die On-
lineabschreibung sind nach § 18 Absatz 4 AWV trotz elek-
tronischer Ausfuhrabfertigung im Wirtschaftsgebiet nicht
möglich, wenn die Ausfuhrgenehmigung von der Geneh-
migungsbehörde eines anderen EU-Mitgliedstaates aus-
gestellt worden ist. In diesem Fall muss die Ausfuhrge-
nehmigung der zuständigen Ausfuhrzollstelle weiter in
Papierform vorgelegt werden und von dieser manuell abge-
schrieben werden.
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§ 18 Absatz 5 AWV verpflichtet den Ausführer in Anleh-
nung an Artikel 16 der EG-Dual-Use-Verordnung, sämtliche
Ausfuhrsendungen entweder in einem Register oder einer
anderen Aufzeichnung nachzuerfassen. Nur mit dieser Do-
kumentationspflicht ist es dem Ausführer möglich nachzu-
vollziehen, inwieweit die Ausfuhrgenehmigung bereits aus-
genutzt ist. Der Ausführer wird dadurch davor geschützt,
versehentlich – aus Unkenntnis über den Ausnutzungsgrad
der Genehmigung – Mehrmengen ungenehmigt auszuführen
und dadurch eine Straftat zu begehen. Die Dokumentations-
pflicht kann in der betriebsinternen EDV erfolgen, durch
Vermerk auf der dem Ausführer vorliegenden Ausfuhrge-
nehmigung oder durch Aufbewahrung der Ausfuhrgenehmi-
gung mit der Abschreibung, falls die Ausfuhrgenehmigung
in Papierform bei der Ausfuhrabfertigung vorgelegt wurde,
bzw. einer Kopie dieser Ausfuhrgenehmigung. Ebenfalls
wäre es etwa möglich, bei jedem Ausfuhrvorgang das Aus-
fuhrbegleitdokument oder den elektronischen Ausgangsver-
merk auszudrucken oder zu speichern. Die Restmenge oder
der Restwert könnte dann zusätzlich festgehalten werden.

Das Register und die Aufzeichnungen sind geschäftliche
Unterlagen im Sinne des § 44 Absatz 1 Satz 2 AWG. Sie
sind nach den Voraussetzungen des § 44 Absatz 1 Satz 1
AWG den darin genannten auskunftsberechtigten Stellen
vorzulegen. Verstöße gegen die Vorlagepflicht sind nach
§ 33 Absatz 5 Nr. 3 AWG bußgeldbewehrt. Entsprechend
§ 3a Satz 1 AWV beträgt die Aufbewahrungsfrist fünf Jahre.

§ 18 Absatz 6 AWV verpflichtet die Zollstellen und das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
die im Rahmen der elektronischen Ausfuhranmeldung und
Onlineabschreibung übermittelten Daten innerhalb von fünf
Jahren nach Erhalt zu löschen. Die Länge dieser Löschungs-
frist orientiert sich an § 3a Satz 1 AWV.

§ 18 Absatz 7 AWV regelt das Vorgehen bei Funktionsstö-
rungen des Datenverarbeitungssystems der Zolldienststelle
oder des Anmelders. In diesem Fall ist die Ausfuhrgenehmi-
gung vom Anmelder mit der schriftlichen Ausfuhranmel-
dung an die zuständige Zollstelle zu übermitteln.

Die Änderungen in § 70 Absatz 6 Nummer 10 bis 13 AWV
dienen der Bußgeldbewehrung von Verstößen gegen die
Pflichten zur Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen, zur
Übermittlung der geforderten Angaben bei der Abschrei-
bung in einem anderen EU-Mitgliedstaat sowie zur Doku-
mentation.

Zu Nummer 7

§ 35a AWV berücksichtigt, dass die Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 und die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 316/68 des Rates vom 12. März 1968
zur Festsetzung von Qualitätsnormen für frische Schnitt-
blumen und frisches Blattwerk (ABl. L 71 vom 21. 3. 1968,
S. 8) durch die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 ersetzt wor-
den sind. Entsprechend werden die Verweise in § 35a AWV
geändert.

Zu Nummer 8

§ 69a AWV wird an die Resolutionen 1846 (2008) vom
2. Dezember 2008 und 1851 (2008) vom 16. Dezember
2008 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und den

Gemeinsamen Standpunkt 2009/138/GASP des Rates vom
16. Februar 2009 über restriktive Maßnahmen gegen So-
malia und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2002/960/GASP angepasst. Dadurch werden die genehmi-
gungspflichtigen Ausnahmetatbestände zum Waffenem-
bargo gegen Somalia erweitert. Zusätzlich zu Lieferungen
von Rüstungsgütern für die Friedensmission der Afrikani-
schen Union in Somalia gemäß Ziffer 4 der Resolution 1744
(2007) können nach § 69a Absatz 2 Nummer 2 AWV Liefe-
rungen von Rüstungsgütern an Staaten und regionale Orga-
nisationen genehmigt werden, die nach Ziffer 10 der Reso-
lution 1846 (2008) und Ziffer 6 der Resolution 1851 (2008)
seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle
bekämpfen. Auch diese zusätzliche Ausnahme vom Waffen-
embargo gegen Somalia steht wegen der Sensibilität der
auszuführenden Güter unter Genehmigungsvorbehalt.

Zu den Nummern 10 und 11 Buchstabe a bis g

Die Änderungen aktualisieren die Verweise der AWV auf
EG-Sanktionsverordnungen. Berücksichtigt werden die je-
weils letzten Änderungen beziehungsweise Berichtigungen
der

– Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai
2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer rest-
riktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und
Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem
Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung ste-
hen (ABl. L 139 vom 29. 5. 2002, S. 9), in § 69d
Absatz 1 und § 70 Absatz 5i AWV,

– Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli
2003 über bestimmte spezifische Beschränkungen in den
wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2465/1996
(ABl. L 169 vom 8. 7. 2003, S. 6, L 173 vom 11. 7.
2003, S. 44), in § 70 Absatz 5k AWV,

– Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates vom 19. Feb-
ruar 2004 über bestimmte restriktive Maßnahmen gegen-
über Simbabwe (ABl. L 55 vom 24. 2. 2004, S. 1), in
§ 70 Absatz 5l AWV,

– Verordnung (EG) Nr. 194/2008 des Rates vom 25. Feb-
ruar 2008 zur Verlängerung und Ausweitung der restrik-
tiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar (ABl. L 66
vom 10. 3. 2008, S. 1), in § 70 Absatz 5m AWV,

– Verordnung (EG) Nr. 872/2004 des Rates vom 29. April
2004 über weitere restriktive Maßnahmen gegen Liberia
(ABl. L 162 vom 30. 4. 2004, S. 32), in § 70 Absatz 5n
AWV,

– Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 des Rates vom 18. Juli
2005 über die Anwendung spezifischer restriktiver Maß-
nahmen gegen Personen, die gegen das Waffenembargo
betreffend die Demokratische Republik Kongo versto-
ßen (ABl. L 193 vom 23. 7. 2005, S. 1), in § 70
Absatz 5p AWV sowie

– Verordnung (EG) Nr. 329/2007 des Rates vom 27. März
2007 über restriktive Maßnahmen gegen die Demokra-
tische Volksrepublik Korea (ABl. L 88 vom 29. 3. 2007,
S. 1), in § 70 Absatz 5t AWV.
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Zu Nummer 11 Buchstabe h Doppelbuchstabe aa und ee
bis gg

In § 70 Absatz 6 Nummer 19 AWV wird die Bußgeld-
bewehrung der Meldepflichten im Kapital- und Zahlungs-
verkehr ab dem 1. Juli 2009 präzisiert und neu gefasst.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung. Die
Regelungen zum elektronischen Abruf von Ausfuhrgeneh-
migungsdaten vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) durch die Zollstellen und die Online-
abschreibung von Ausfuhrgenehmigungen bedürfen einer
Vorlaufzeit zur Umstellung des IT-Verfahrens ATLAS-Aus-
fuhr und zur Anpassung der IT-Technik des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie der inner-
betrieblichen Abläufe exportorientierter Unternehmen. Da-
her treten diese Änderungen erst am 1. November 2009 in
Kraft. Die übrigen Änderungen treten am 1. Juli 2009 in
Kraft.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Verordnungsent-
wurf auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten
begründet werden, geprüft.

Mit dem Verordnungsentwurf werden für die Wirtschaft
drei Informationspflichten geändert und eine Informations-
pflicht aufgehoben. Für die Verwaltung werden zwei Infor-
mationspflichten neu eingeführt und eine Informations-
pflicht geändert.

Mit dem Regelungsvorhaben erfolgt eine Anpassung der
Außenwirtschaftsverordnung (AWV) an den elektronischen
Abruf von Ausfuhrgenehmigungsdaten und die Möglichkeit
der Onlineabschreibung von Ausfuhrgenehmigungen. Die
dadurch resultierenden Einsparungen für die Wirtschaft
wurden auf rund 3,71 Mio. Euro geschätzt.

Zur Anpassung der AWV an das elektronische Verfahren
ist es jedoch erforderlich, dass Ausführer abschreibungs-
pflichtige Ausfuhrgenehmigungen, die im Ausland ab-
gefertigt wurden, nacherfassen. Dies betrifft 8 Prozent aller
Abschreibungen auf Ausfuhrgenehmigungen. Der bürokra-
tische Aufwand für die Nacherfassung wird auf rund
320 000 Euro beziffert. Ferner sind Ausführer verpflichtet,
sämtliche Ausfuhrsendungen entweder in einem Register
oder einer anderen Aufzeichnung zu erfassen. Der daraus
resultierende bürokratische Aufwand wird auf rund 67 000

Euro geschätzt. Nach Angaben des Ressorts ist dies erfor-
derlich, damit der Ausführer nachvollziehen kann, inwie-
weit die Ausfuhrgenehmigung bereits ausgenutzt wurde.
Der Ausführer wird dadurch davor geschützt, versehentlich
– aus Unkenntnis über den Ausnutzungsgrad der Genehmi-
gung – Mehrmengen ungenehmigt auszuführen und da-
durch eine Straftat zu begehen.

Im Saldo führt das Regelungsvorhaben damit zu einer jähr-
lichen Entlastung der Wirtschaft von rund 3,32 Mio. Euro.

Darüber hinaus werden die AWV an die Verpflichtung nach
dem EG-Zollrecht angepasst und die elektronische Ausfuhr-
meldung nunmehr verpflichtend eingeführt. Die Möglich-
keit, parallel papiergestützte Ausfuhrmeldungen abzugeben,
wird auf Ausnahmefälle beschränkt. Damit wird eine
schnellere und gezieltere Zollkontrolle ermöglicht. Die mit
der elektronischen Ausfuhrmeldung einhergehenden Entlas-
tungen konnten vom Ressort nicht beziffert werden.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines
gesetzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das Rege-
lungsvorhaben. Er bedauert jedoch, dass die mit der elek-
tronischen Ausfuhrmeldung einhergehenden Entlastungen
nicht quantifiziert wurden, und regt an, dieses zeitnah nach-
zuholen.
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